
 

 

 

MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST 

 

 

Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm  

für Frauen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften,  

Kunst- und Musikhochschulen des Landes Baden-Württemberg und  

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

- Ausschreibung - 

 

 

Zur Erhöhung des Professorinnenanteils an Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften, Kunst- und Musikhochschulen sowie der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg schreibt die Landesregierung das Mathilde-Planck-Lehrauftrags-

programm aus.  

 

Ziel dieses Programms ist es, qualifizierte Frauen über die Förderung von Lehrauf-

trägen beim Erwerb erforderlicher Berufungsvoraussetzungen zu unterstützen, indem 

sie Lehrerfahrung erwerben und Verbindungen zu Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften, Kunst- und Musikhochschulen und der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg knüpfen können.  

 

Über das Programm sollen schwerpunktmäßig Teilnehmerinnen berücksichtigt wer-

den, die über einen staatlich anerkannten Hochschulabschluss verfügen und bei Be-

ginn der Förderung mindestens eine der zwei weiteren Voraussetzungen erfüllen:  

 

- besondere Befähigung zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit  

(nachgewiesen durch Promotion oder künstlerische Auszeichnungen)  

- mindestens zweijährige Berufspraxis außerhalb des Hochschulbereichs und 

konkretes Promotionsvorhaben 

 

In begründeten Einzelfällen ist eine mindestens zweijährige Berufspraxis außerhalb 

des Hochschulbereichs ausreichend, wenn ein Masterabschluss oder ein vergleich-

barer Hochschulabschluss vorliegt und die Bewerbung auf eine Hochschulprofessur 

angestrebt wird.  
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Die Berufung auf eine Professur nach Abschluss der Programmteilnahme muss mög-

lich erscheinen.  

 

Die Förderung durch das Land erfolgt durch die Zuweisung von Mitteln für Lehrauf-

träge an einer baden-württembergischen Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten, Kunst- und Musikhochschule oder der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. 

Die Hochschule kann mit der Teilnehmerin eine Vereinbarung zur Übernahme von 

Reisekosten, die im Rahmen des Lehrauftrags entstehen, treffen. Diese Kosten sind 

gegebenenfalls direkt mit der Hochschule abzurechnen. Die Regelungen der Verwal-

tungsvorschrift über die Vergütung von nebenamtlichem/nebenberuflichem Unterricht 

(UVergVwV) sowie des Landesreisekostengesetzes (LRKG) sind hierbei zu beach-

ten. 

 

Lehraufträge im Rahmen des Programms sind zeitlich auf maximal vier Semester 

bzw. zwei Studienjahre begrenzt. Sie dürfen an  

 den Hochschulen für angewandte Wissenschaften einen Umfang von vier 

Semesterwochenstunden,  

 der Dualen Hochschule Baden-Württemberg einen Umfang von 128 Jahres-

lehrveranstaltungsstunden pro Studienjahr und  

 an den Kunst- und Musikhochschulen einen Umfang von vier Lehrveranstal-

tungsstunden  

 

nicht überschreiten.  

 

In besonderen Einzelfällen kann auf Antrag hiervon ausnahmsweise abgewichen 

werden.  

 

Der Teilnehmerin soll Gelegenheit gegeben werden, die Berufungsvoraussetzungen, 

die möglicherweise noch fehlen, während des Förderzeitraums zu erlangen.  

 

Antragstellung:  

Antragsberechtigt sind alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Kunst- 

und Musikhochschulen des Landes Baden-Württemberg sowie die einzelnen Stand-

orte der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Die Anträge sind im Einvernehmen 

mit der jeweiligen örtlichen Gleichstellungsbeauftragten zu stellen.  

 

Die Teilnehmerin darf während der zwei vorangegangenen Semester an der antrag-

stellenden Hochschule oder dem antragstellenden Standort der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg keinen Lehrauftrag wahrgenommen haben.  
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Dem Förderantrag sind beizufügen: 

- die maßgeblichen Zeugnisse 

- ein Lebenslauf mit Darstellung der bisherigen wissenschaftlichen, künstleri-

schen und beruflichen Praxis sowie der Nachweis der besonderen Befähigung 

zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit (in der Regel Promotion oder 

künstlerische Auszeichnungen bzw. die Anmeldung zur Promotion und Be-

treuungsvereinbarung) 

 

Auswahlverfahren: 

Anträge der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der Kunst- und Mu-

sikhochschulen für das Sommersemester sollen spätestens zum 1. März, für das 

Wintersemester spätestens zum 15. September des jeweiligen Jahres bei der Koor-

dinierungsstelle der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschu-

len für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg (LaKof BW) eingereicht werden. Anträge der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg sollen in der Regel vor Beginn der jeweiligen Theo-

riephasen bei der Koordinierungsstelle der LaKof BW eingereicht werden. 

Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der eingegangenen Anträge durch die Koordi-

nierungsstelle der LaKof BW.  

 

Vergabeverfahren: 

Die Mittel für die Lehraufträge werden den einzelnen Hochschulen zur eigenen Be-

wirtschaftung über die Verwaltung der Hochschule Karlsruhe zugewiesen.  

 

Kontakt: 

Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften in Baden-Württemberg und der Dualen Hochschule Baden-Württem-

berg (LaKof BW) 

Koordinierungsstelle  
Moltkestr. 30 

76133 Karlsruhe 

 

 

Frau Nicole Fraunhoffer 

E-Mail: nicole.fraunhoffer@h-ka.de  

Tel: 0721 925 1095 

mailto:nicole.fraunhoffer@h-ka.de

